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An die  
Ev. Pfarrämter  
über die Ev. Dekanatämter  
- Dekaninnen und Dekane sowie  
Schuldekaninnen und Schuldekane -  
großen Kirchenpflegen sowie an die Vorsitzenden  
der Mitarbeitervertretungen  
____________________________________________  
 
Termin für die nächste Regelbeurteilung der Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamten der 
Kirchengemeinden und Kirchenbezirke sowie der kirchlichen Verbände  
 
 
Wir machen darauf aufmerksam, dass die Regelbeurteilungen der Kirchenbeamtinnen und  
Kirchenbeamten der Kirchengemeinden und Kirchenbezirke sowie der kirchlichen 
Verbände bis spätestens 28. Februar 2019 (Beurteilungszeitraum 1. Januar 2015 bis  
31. Dezember 2018) dem Oberkirchenrat vorzulegen sind.  
 
Die elektronisch bearbeitbaren Beurteilungsbögen (Beurteilungsbogen Kirchenbeamte und 

Beurteilung Beamte – Vorschlag für das Gesamtergebnis) können im Dienstleistungsportal der 

Ev. Landeskirche in Württemberg unter www.service.elk-wue.de / formulare / dienstrecht 

https://www.service.elk-wue.de/arbeitshilfen/formulare.html?no_cache=1&catID=241 
 

 
heruntergeladen werden.  

 
 
 
Dr. Michael Frisch  
Oberkirchenrat 
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